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Erster  Teil 

Einführung 

1. Kapitel 

Ausgangsproblematik und Gang der Untersuchung 

Der Kraftfahrzeug  verkehr ist Ursache erheblicher Umweltprobleme. Dem-
gegenüber konnte das Verkehrsimmissionsschutzrecht in der Rechtswissen-
schaft bisher keine entsprechende Aufmerksamkeit  auf sich ziehen, was unter 
anderem an der nur bruchstückhaften Normierung liegen mag. Während das 
anlagenbezogene Immissionsschutzrecht nämlich in den §§ 5 bis 31a 
BImSchG und den hierzu ergangenen Rechtsverordnungen eine eingehende 
Regelung erfahren  hat, erweist sich die Normierungsdichte im Bereich des 
verkehrsbezogenen Immissionsschutzes in den §§ 38 bis 43 BImSchG ein-
schließlich der dazugehörigen Rechtsverordnungen als vergleichsweise gering 
und läßt - wie noch zu zeigen sein wird - Regelungslücken erkennen. Dies gilt 
insbesondere für den in den §§ 38 bis 40e BImSchG behandelten Schutz vor 
Kfz-Abgasen. Auch die Nachbargebiete Verkehrsrecht und Verkehrswege-
recht ändern an diesem Befund nichts, da dort nur sehr allgemein gehaltene 
Regelungen gefunden werden können, wie z.B. der den Schutz vor Abgasen 
betreffende  § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO. 

Das Verkehrsimmissionsschutzrecht im BImSchG gliedert sich in folgende 
drei Teile: In dem ersten werden Anforderungen  an die technische Beschaf-
fenheit der Fahrzeuge festgelegt (§§ 38, 39 BImSchG), in einem weiteren 
wird in den §§40 bis 40e BImSchG die Möglichkeit eröffnet,  den Verkehr 
selbst zu beschränken oder zu verbieten, um die Luftverschmutzung zu ver-
mindern, und schließlich wird in den §§41 bis 43 BImSchG der Schutz vor 
Verkehrslärm im Rahmen der Verkehrsführung  öffentlicher  Straßen sowie 
von Eisen- und Straßenbahnen behandelt. Gerade der zweite Teil hat in letzter 
Zeit durch die Einführung des § 40 Abs. 2 BImSchG zum 1. September 19901 

1 BGBl. I, S. 870. 

2 Lühle 



18 1. Teil: Einführung 

und der §§ 40a bis 40e BImSchG (Ozongesetz) zum 19. Juli 19952 Neu-
erungen erfahren. 

Diese Neuregelungen waren Anlaß für die vorliegende Untersuchung. Um 
zunächst einen allgemeinen Eindruck von der Dringlichkeit des Problems der 
Verkehrsimmissionen für die Umwelt zu gewinnen, soll als empirische 
Grundlage ein Überblick über die Verkehrsentwicklung und die durch den 
motorisierten Individual verkehr verursachte, stetig anwachsende Luftbela-
stung gegeben werden. Die Zahlen werden belegen, wie wichtig es ist, Maß-
nahmen zur Verminderung der Abgase des Straßenverkehrs zu ergreifen,  da-
mit der für die nächsten Jahre prognostizierte Verkehrszuwachs nicht zu einer 
für alle Lebewesen gefahrlichen Zunahme der Schadstoffkonzentration  in der 
Luft führt.  Ausgehend von dieser tatsächlichen Problematik wird darauf ein-
gegangen, ob und inwieweit auf nationaler, europäischer und völkerrechtli-
cher Ebene verbindliche oder unverbindliche Zielvorgaben für die Reduzie-
rung des Ausstoßes von Abgasen, die mit dem Straßenverkehr im Zusammen-
hang stehen, existieren. Dabei wird sich zeigen, daß auf den verschiedenen 
Ebenen zwar Rechtspflichten und unverbindliche Vorgaben zur Verminderung 
der Luftbelastung bestehen, diese aber nur langfristig eine Verbesserung ver-
sprechen. Demnach stellt sich die Frage, wie gegenwärtig den hohen 
Schadstoffkonzentrationen  in der Luft, verursacht durch den Kfz-Verkehr, 
entgegengewirkt werden kann. Insbesondere dort, wo viel Verkehr mit Kraft-
fahrzeugen stattfindet und dementsprechend eine besonders hohe Belastung 
festgestellt werden kann, ist in diesem Zusammenhang an staatliche Verkehrs-
beschränkungen zu denken, wobei hierunter ebenso wie in der Amtlichen 
Überschrift  des § 40 BImSchG auch die intensivste Form der Beschränkung, 
nämlich das Verkehr s verbot, verstanden werden soll. Die Möglichkeit solcher 
Verkehrsbeschränkungen soll im folgenden näher untersucht werden. 

Thema des zweiten Teils sind die verfassungs-, europa- und völkerrecht-
liche Vorgaben für Verkehrsbeschränkungen. Dargelegt werden soll, ob und 
inwieweit diese drei Rechtskreise zu solchen Beschränkungen berechtigen 
oder möglicherweise sogar verpflichten. Schwerpunkt sind die Vorgaben des 
GG, die sich nicht nur als entscheidend für die Handlungsspielräume des Ge-
setzgebers darstellen. Auch die Verwaltung und die Rechtsprechung haben 
beim Vollzug der vom Gesetzgeber vorgegebenen Möglichkeiten zur Be-
schränkung des Kfz-Verkehrs  die Aussagen der Verfassung zu berücksichtigen 
und ihnen Geltung zu verschaffen.  Dies gilt insbesondere dort, wo den beiden 
Gewalten durch Gesetz Auslegungs- und Ermessensspielräume eröffnet  sind. 
Aber auch die Vereinbarkeit von Verkehrsbeschränkungen mit dem Europa-

2 BGBl. I, S. 930. 
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und Völkerrecht sowie eine mögliche Pflicht zu solchen Maßnahmen bedarf 
einer näheren Analyse. 

Im dritten Teil werden dann die einzelnen Möglichkeiten der Verkehrsbe-
schränkung zur Verbesserung der Luftqualität nach dem BImSchG dargestellt. 
An dieser Stelle werden neben dem den Smog bei austauscharmen 
Wetterlagen betreffenden  § 40 Abs. 1 BImSchG insbesondere die neu einge-
führten Regelungen betreffend  regionale Schadstoffkonzentrationen  nach § 40 
Abs. 2 BImSchG und erhöhte Ozonkonzentrationen gemäß §§ 40a bis 40e 
BImSchG einer kritischen Würdigung unterzogen. Dabei wird besonderes Au-
genmerk auf die Frage zu legen sein, ob und inwieweit diese Bestimmungen 
sich noch innerhalb des im zweiten Teil festgèstellten verfassungsrechtlichen 
Rahmens bewegen. 

Basierend auf den bisher erlangten Ergebnissen, insbesondere dem Um-
stand, daß sich die verfassungsrechtlichen  Vorgaben des GG als nicht hinder-
lich für eine effektive  Bekämpfung der Kfz-Abgase darstellen, werden im 
vierten Teil Verbesserungsvorschläge für das einfache Recht entwickelt. Als 
Beispiel für einen Lösungsansatz zur Vermeidung von Verkehrsimmissionen 
im Ausland wird dabei exemplarisch die Rechtslage in Österreich und in den 
Vereinigten Staaten von Amerika mit einbezogen. Gerade in den USA wurden 
die vom Autoverkehr verursachten Schadstoffemissionen  aufgrund des welt-
weit höchsten Motorisierungsgrads der Bevölkerung insbesondere in den 
Ballungsgebieten mit zum Teil vergleichsweise strengen Emissionsgrenz-
werten frühzeitig in das Blickfeld genommen. Die dort gewonnenen Erfah-
rungen können interessante Aufschlüsse auch für das hiesige Verkehrsimmis-
sionsschutzrecht liefern. Die Vorschläge zur Revision des deutschen 
Verkehrsimmissionsschutzrechts beschränken sich dabei nicht punktuell auf 
die bereits bestehenden, im dritten Teil behandelten Normen, da diese sich 
zumindest zum Teil als überholt oder zu eng für eine wirksame Verminderung 
der Luftbelastung erweisen. Vielmehr wird ein umfassenderer  Ansatz ge-
wählt, indem aufgezeigt wird, inwieweit Regelungen für Verkehrsbeschrän-
kungen zur Verbesserung der Luftqualität bei einer Neuregelung des gesamten 
Umweltrechts, nämlich im Rahmen der Schaffung  eines Umweltgesetzbuchs, 
empfehlenswert sind. 
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